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Marktgemeinde         lfd.Nr. 05 

Michelhausen 

Vorläufiger Bericht 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Montag, den 21.12.2020, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 18:00 Uhr     Die Einladung erfolgte am 15.12.2020 
Ende: 18:45 Uhr     durch Kurrende. 

anwesend waren: 

Bürgermeister: ÖK.Rat Rudolf Friewald 
Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR Rosa Sumetzberger GGR  Bernhard Heinl 

GGR Bernhard Heinreichsberger  

GR Sylvia Aichinger  

GR Maria Burchhart   GR Walter Herzog  

GR Helmut Kohl GR Josef Ott 

GR Daniela Schodt GR Helmut Schuster 

GR Michael Vogler  

GGR Mag. Gerald Fröhlich  

GR DI (FH) Silvia Eiletz GR  MMag. Sabine Schreiner 

GR  Mag. Christoph Wohlmuther 

  

 

anwesend war außerdem:  
Mag. Astrid Trettenhahn als Schriftführerin 

entschuldigt abwesend waren: 

GGR Sabine Figl  GR  Bernhard Baumgartner 

GR Christian Laistler GR Andreas Michal 

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

 

Vorsitzender: Bürgermeister LKR ÖK.Rat Rudolf Friewald 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1. Angelobung von Frau GR DI(FH) Sylvia Eiletz 
2. Ergänzungswahlen Ausschüsse 
3. Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift über die Beschlussfassung des 

Gemeinderates im Umlaufweg von 5.11.2020 bis 13.11.2020 
4. Bericht des Prüfungsausschusses 
5. Nachtragsvoranschlag 2020 
6. Voranschlag 2021 
7. Grundankauf für die Kläranlage 
8. Zusammenarbeitsvereinbarung samt Auftragsverarbeitervertrag für das 

Kindergartenverwaltungsprogramm noeKIGAnet 
9. Gas-Netzzugangsvereinbarung Netz NÖ GmbH (Anschluss von Gewerbeanlagen im 

Tullnerfeld) 
10. 1. Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die Realisierung, den Betrieb, die Betreuung und 

die Instandhaltung der Park&Ride Anlage als Parkdeck Tullnerfeld 
11. Abtretungserklärung mit Walter Fischelmayer (Grst. Nr. 478 der KG Michelhausen) 
12. Übernahme der L 2215 von km 0,000 bis km 0,402 als Gemeindestraße 
13. Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der Vermessung 

Brunner und Strobl Ziviltechniker GesmbH, GZ 18265, vom 06.10.2020, betreffend die 
Grundstücke Nr. 643 ua., KG Michelhausen 

14. Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der Vermessung 
Brunner und Strobl Ziviltechniker GesmbH, GZ 17713a, vom 30.01.2020, betreffend die 
Grundstücke Nr. 1020/4 ua., KG Pixendorf 

15. Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der Vermessung 
Brunner und Strobl Ziviltechniker GesmbH, GZ 18447, vom 02.07.2020, betreffend die 
Grundstücke Nr. 11 ua., KG Spital 

16. Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der Mayrhofer&Hackl 
ZT GmbH, GZ 15232/20, vom 04.09.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 1671 ua., KG 
Atzelsdorf 

17. Personalangelegenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

eröffnet die heutige Sitzung.  

 

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung 

der ÖVP 
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Dringlichkeitsantrag 

 

von gf. Gemeinderat Bernhard Heinreichsberger und Kollegen 

gemäß § 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973 

  

betreffend  

Aktive Wahrnehmung der Mitgliedschaft der Marktgemeinde Michelhausen im 

Niederösterreichischen Zivilschutzverband (NÖZSV) 

 

zur Behandlung in der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2020. 

 

Begründung: 

 

Alle öffentlichen Einrichtungen, die Blaulichtorganisationen und die Sicherheitsfamilie NÖ sind aktuelle 

bemüht, die Coronakrise Krise zu bewältigen. Zur aktiven Bekämpfung wurden auf allen Ebenen viele 

Maßnahmen gesetzt. Teil dieser Sicherheitsfamilie NÖ ist auch der NÖZSV, der bis dato die Marktgemeinde 

Michelhausen online (Infoblätter), aber auch offline (Zeitung Zivilschutz aktuell) mit Informationsmaterial 

versorgt hat. 

 

Der NÖZSV bietet engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich überregional für den 

Zivilschutz aktiv einzusetzen (Aktion Füreinander Niederösterreich). Ebenfalls bietet der NÖZSV ein breites 

Programm zur Weiterbildung in der Zivilschutzschule, aber auch Vorträge im Bereich der Prävention in den 

Gemeinden an. Neben der Bewältigung der aktuellen Coronakrise, beschäftigt sich der NÖZSV mit dem 

Thema „Blackout“ und mit der Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen. Ebenfalls findet einmal jährlich 

die „Safety Tour“ statt, in welcher Volksschulkinder im Themenbereich Sicherheit ihre Geschicklichkeit auf 

die Probe stellen können und ihnen die Sicherheitsfamilie Niederösterreich nähergebracht wird.  

 

Für die Koordination dieser Tätigkeiten seitens der Marktgemeinde Michelhausen bedarf es eines 

Zivilschutzbeauftragten. Bis dato wurde diese Koordination von freiwilligen Bürgerinnen und Bürgern der 

Marktgemeinde übernommen. Ebenfalls sei eine Jahresgebühr von 0,18 EUR/ pro Einwohner zu entrichten. 

Gesamt wäre das eine Unterstützung von rund 600 Euro pro Jahr seitens der Marktgemeinde Michelhausen, 

die an den Landesverband des NÖZSV entrichtet wird.  

 

Die unterzeichneten Mandatare der Gemeinderatsfraktion der Volkspartei 

Michelhausen bringen daher folgenden Antrag ein:  

 

Der Gemeinderat wolle die aktive Wahrnehmung der Mitgliedschaft der 

Marktgemeinde Michelhausen beim NÖ Zivilschutzverband durch die 

Ernennung eines Zivilschutzbeauftragten und die Entrichtung des jährlichen 

Beitrags gemäß Bevölkerungsschlüssel beschließen.  

   

Gemäß § 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973 wird beantragt, der Gemeinderat 

möge der Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der Sitzung am 21. Dezember 

2020 zustimmen. 

  

 

Michelhausen, 21. Dezember 2020 

fraktion 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt und der Punkt 17) NEU wird in 

die Tagesordnung aufgenommen und dem Punkt Personalangelegenheiten unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit vorgezogen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  



5 
 

Dringlichkeitsantrag 

 

von Vizebürgermeister Eduard Sanda und Kollegen 

gemäß § 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973 

  

betreffend  

Umrüstung der restlichen konventionell betriebenen Leuchten auf LED-Technologie 

zur Behandlung in der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2020. 

 

 

Begründung: 

Klimaschonende Maßnahmen sind ein Gebot der Stunde. Die Umstellung der konventionell 

betriebenen Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technologie bedeutet eine massive 

Stromeinsparung und damit einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz. Bisher wurden die 

Lichtpunkte bei Bedarf und Gelegenheit umgerüstet. Gemäß diesem Antrag soll die 

Umrüstung der ausstehenden 573 noch konventionell betriebenen Leuchten auf LED-

Technologie vorgezogen und damit eine Komplett-Umstellung der öffentlichen Beleuchtung 

in der gesamten Gemeinde auf LED erreicht werden.  

 

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt EUR 274.524,00. Die Höhe der aktuell fix möglichen 

Förderungen liegt bei rund 60 Prozent. Für die Gemeinde ergeben sich zu erwartenden 

Kosten in der Höhe von EUR 109.412,00. Diese Kosten sind in drei gleichen Jahresraten ab 

dem Jahr 2021 zu entrichten. Durch die Umstellung auf LED verringert sich der 

durchschnittliche Lichtpunktpreis pro Jahr von derzeit EUR 67,37 auf EUR 46,00 reduziert. 

Dies würde eine jährliche Kosten-Einsparung von EUR 23.696,00 bedeuten. Die dadurch 

resultierende Amortisationszeit beträgt 3,85 Jahre. 

 

Um dem Energiespargedanken gerecht zu werden, und um die aktuell möglichen 

Förderungen tatsächlich auszuschöpfen, ist diese Maßnahme rasch umzusetzen. Damit wird 

auch die Dringlichkeit des vorliegenden Antrages begründet. 

 

   

Die unterzeichneten Mandatare der Gemeinderatsfraktion der Volkspartei 

Michelhausen bringen daher folgenden Antrag ein:  

 

Der Gemeinderat wolle die Umrüstung der noch ausstehenden konventionell 

betriebenen Leuchten auf LED–Technologie beschließen.  

   

Gemäß § 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973 wird beantragt, der Gemeinderat 

möge der Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der Sitzung am 21. Dezember 

2020 zustimmen. 

  

 

Michelhausen, 21. Dezember 2020 

  

fraktion 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt und der Punkt 18) NEU wird in 

die Tagesordnung aufgenommen und dem Punkt Personalangelegenheiten unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit vorgezogen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Dringlichkeitsantrag 

 

von gf. Gemeinderat Bernhard Heinl und Kollegen 

gemäß § 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973 

  

betreffend  

Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Parkdeck beim Bahnhof Tullnerfeld 

zur Behandlung in der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2020. 

 

 

Begründung: 

Schon bisher hat die Marktgemeinde Michelhausen zahlreiche Initiativen zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien gesetzt. Eine auf dem Dach des Parkdecks errichtete Photovoltaik-

Anlage wäre ein weiterer Impuls zur Gewinnung von umweltfreundlichem Strom und damit 

für den Klima- und Umweltschutz. Das nunmehr fertiggestellte Parkdeck beim Bahnhof 

Tullnerfeld bietet sich durch seine große Dachfläche als idealer Platz für die Errichtung einer 

Photovoltaik-Anlage an. Diesbezüglich geführte Vorgespräche waren positiv und 

vielversprechend. Eine Umsetzung wäre – auch unter Einbeziehung aktuell möglicher 

Förderungen – rasch möglich. Nicht zuletzt deshalb und aufgrund der aktuell geführten 

Diskussion um den Klimawandel ist ein rasches Handeln angebracht. Damit wird auch die 

Dringlichkeit des vorliegenden Antrages begründet. 

   

 

Die unterzeichneten Mandatare der Gemeinderatsfraktion der Volkspartei 

Michelhausen bringen daher folgenden Antrag ein:  

 

Der Gemeinderat wolle die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der 

Dachfläche des Parkdecks beim Bahnhof Tullnerfeld beschließen.  

   

Gemäß § 46 Abs.3 NÖ Gemeindeordnung 1973 wird beantragt, der Gemeinderat 

möge der Behandlung dieses Dringlichkeitsantrages in der Sitzung am 5. November 

2020 zustimmen. 

  

 

Michelhausen, 21. Dezember 2020 

 

 

  

fraktion 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt und der Punkt 19) NEU wird in 

die Tagesordnung aufgenommen und dem Punkt Personalangelegenheiten unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit vorgezogen. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Angelobung von Frau GR DI (FH) Silvia Eiletz 

Der Bürgermeister liest folgende Gelöbnisformel vor: 
 
„Ich gelobe, die Bundes- und Landesverfassung und alle übrigen Gesetze der Republi -k Österreich und 

des Landes Niederösterreich gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und 

uneigennützig  zu erfüllen, das Amtsgeheimnis  zu wahren und das Wohl der Marktgemeinde 

Michelhausen nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 

 

Frau GR Eiletz legt daraufhin das Gelöbnis mit den Worten „Ich gelobe“ ab und bezeugt dies mit ihrer 

Unterschrift. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Ergänzungswahlen Ausschüsse 

A) Aufgrund des Ausscheidens von Ruldolf Forstner aus dem Gemeinderat ist in den 

Wirtschaftsstrukturausschuss und in den Sozialstrukturausschuss je ein neues Mitglied zu 

wählen: 

Vom SPÖ-Klub wird folgender Wahlvorschlag eingebracht: 

 

WSA Frau GR Silvia Eiletz 

SSA Frau GR Silvia Eiletz 

 

Der Wahlvorschlag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 

 

B) Aufgrund des Ausscheidens von GR Maria Burchhart aus dem Prüfungsausschuss ist in diesen ein 

neues Mitglied zu wählen: 

Vom ÖVP-Klub wird folgender Wahlvorschlag eingebracht: 

 

Prüfungsausschuss  Herr GR Michael Vogler 

 

Der Wahlvorschlag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift über die 
Beschlussfassung des Gemeinderates im Umlaufweg von 5.11.2020 bis 
13.11.2020 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die Verhandlungsschrift über die Beschlussfassung des 
Gemeinderates im Umlaufweg von 5.11.2020 bis 13.11.2020 keine Einwände erhoben 
wurden. 
 
Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Bericht des Prüfungsausschusses 
 
Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Josef Ott, in Vertretung 
des Herrn GR Christian Laistler das Wort. 
 
Der schriftliche Bericht über das Ergebnis der Prüfung am 29.9.2020 (Kassen- und 
Belegprüfung, Abgabenrückstände) wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
Der Bürgermeister nimmt dazu Stellung. 
 
Der Bericht wird seitens des Gemeinderates zur Kenntnis genommen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Nachtragsvoranschlag 2020 
 
Der Bürgermeister legt den Nachtragsvoranschlag 2019 vor und erläutert diesen. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge den Nachtragsvoranschlag 2019 beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Voranschlag 2021 
 
Der Bürgermeister legt den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 vor und erläutert diesen. 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge den Voranschlag für das Haushaltsjahr 2021 beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

Grundankauf für die Kläranlage 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass der Gemeindeabwasserverband südöstliches Tullnerfeld 
plant, für eine zukünftige Erweiterung der Kläranlage das benachbarte Grundstück 
anzukaufen. Laut Rücksprache mit der Abteilung Gemeinden IVW3 des Amtes der NÖ 
Landesregierung haben dafür alle verbandsangehörigen Gemeinden folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 
„Die Gemeinde xxx verpflichtet sich, die hinzukommenden Belastungen aus dem Grundankauf 
für die Kläranlage (in Form einer höheren Verbandsumlage) auf den Gebührenhaushalt 
umzulegen. Die Kosten dieses Rechtsgeschäftes belasten somit nicht die Finanzspitze“ 
 
 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
 

Die Marktgemeinde Michelhausen verpflichtet sich, die hinzukommenden Belastungen aus 
dem Grundankauf für die Kläranlage (in Form einer höheren Verbandsumlage) auf den 
Gebührenhaushalt umzulegen. Die Kosten dieses Rechtsgeschäftes belasten somit nicht die 
Finanzspitze. 
 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 8 

Zusammenarbeitsvereinbarung samt Auftragsverarbeitervertrag für das 
Kindergartenverwaltungsprogramm noeKIGAnet 

Der Bürgermeister berichtet, dass das Land NÖ für die Unterstützung der 
Verwaltungsaufgaben im Bereich der Kindergartenverwaltung in den NÖ Landeskindergärten 
die Kindergartenverwaltungssoftware „noeKIGAnet“ zur Verfügung stellt. Zur Gewährleistung 
der Einhaltung der Pflichten, die sich aus der Verarbeitung personenbezogener Daten 
ergeben, ist die Unterzeichnung nachstehender Zusammenarbeitsvereinbarung samt 
Auftragsverarbeitervertrag notwendig: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge die Zusammenarbeitsvereinbarung samt Auftragsverarbeitervertrag 
wie oben beschließen. 
 

 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

  



31 
 

Tagesordnungspunkt Nr. 9 

Gas-Netzzugangsvereinbarung Netz NÖ GmbH (Anschluss von Gewerbeanlagen 

im Tullnerfeld) 

Der Bürgermeister legt nachstehenden Entwurf für eine Gas-Netzzugangsvereinbarung mit 
der Netz Niederösterreich GmbH betreffend Anschluss von Gewerbeanlagen im Tullnerfeld in 
Kooperation mit der Marktgemeinde Judenau—Baumgarten vor. 
Zur Finanzierung wurde von der ECO Plus ein zinsenloser Kredit auf 13 Jahre zugesagt, wobei 
die ersten drei Jahre tilgungsfrei sind. 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge die Gas-Netzzugangsvereinbarung mit der Netz Niederösterreich 
GmbH wie oben beschließen. 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 10 

1.Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die Realisierung, den Betrieb, die 

Betreuung und die Instandhaltung der Park&Ride Anlage als Parkdeck Tullnerfeld 

Der Bürgermeister legt nachstehende 1. Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die 
Realisierung, den Betrieb, die Betreuung und die Instandhaltung der Park&Ride Anlage als 
Parkdeck Tullnerfeld betreffend Bewirtschaftung der Parkebenen 9 und 10 vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge diese 1. Zusatzvereinbarung zum Vertrag über die Realisierung, den 
Betrieb, die Betreuung und die Instandhaltung der Park&Ride Anlage als Parkdeck Tullnerfeld 
betreffend Bewirtschaftung der Parkebenen 9 und 10 wie oben beschließen. 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 11 

Abtretungserklärung mit Walter Fischelmayer (Grst. Nr. 478 der KG 

Michelhausen) 

Der Bürgermeister legt nachstehende Abtretungserklärung vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge die Abtretungserklärung mit Walter Fischelmayer betreffend das Grst. 
Nr. 478 der KG Michelhausen wie oben beschließen.  
 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 12 

Übernahme der L 2215 von km 0,000 bis km 0,402 als Gemeindestraße 

Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge der Auflassung der L 2215 von km 0,000 bis km 
0.402 in Rust nach erfolgter Sanierung durch das Land NÖ die Marktgemeinde Michelhausen 
diesen Straßenzug als Gemeindestraße in die Erhaltung und Verwaltung und somit ins 
Eigentum übernehmen soll. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge folgenden Beschluss fassen: 
 

Die L 2215 wird von km 0,000 bis km 0,402 nach erfolgter letztmaliger Instandsetzung durch 
das Land NÖ nach Auflassung als Landesstraße von der Marktgemeinde Michelhausen als 
Gemeindestraße in die Erhaltung und Verwaltung und somit ins Eigentum übernommen. 
 
 
 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 13 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der 

Vermessung Brunner und Strobl Ziviltechniker GesmbH, GZ 18265, vom 

06.10.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 643 ua., KG Michelhausen 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Vermessung Brunner und Strobl Ziviltechniker 
GesmbH, GZ 18265, vom 06.10.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 643 ua., KG 
Michelhausen vor. 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Vermessung Brunner & Strobl 
Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., GZ 18265, vom 06.10.2020, 
 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen gewidmet und bei den Eigentümern abgeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 597 353 Michelhausen 94 645 143 

2 643 158 Michelhausen 79 645 143 

4 643 158 Michelhausen 1 645 143 

5 643 158 Michelhausen 182 645 143 

7 652 602 Michelhausen 154 645 143 

8 643 158 Michelhausen 99 645 143 

9 643 158 Michelhausen 70 581 143 

 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgender Grundstücke 
zugeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

3 645 143 Michelhausen 8 643 158 

6 645 143 Michelhausen 103 643 158 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 14 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der 

Vermessung Brunner und Strobl Ziviltechniker GesmbH, GZ 17713a, vom 

30.01.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 1020/4 ua., KG Pixendorf 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Vermessung Brunner und Strobl Ziviltechniker 
GesmbH, GZ 17713a, vom 30.01.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 1020/4 ua., KG 
Pixendorf vor. 
 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Vermessung Brunner & Strobl 
Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., GZ 17713a, vom 30.01.2020, 
 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke in das öffentliche Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen gewidmet und bei den Eigentümern abgeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 1020/4 184 Pixendorf 26 1032/2 141 

3 1020/3 184 Pixendorf 1 1032/2 141 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 15 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der 

Vermessung Brunner und Strobl Ziviltechniker GesmbH, GZ 18447, vom 

02.07.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 11 ua., KG Spital 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Vermessung Brunner und Strobl Ziviltechniker 
GesmbH, GZ 18447, vom 02.07.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 11 ua., KG Spital vor. 
 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Vermessung Brunner & Strobl 
Ziviltechnikergesellschaft m.b.H., GZ 18447, vom 02.07.2020, 
 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgender Grundstücke 
zugeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 10 207 Spital 37 11 280 

 
 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 16 

Widmung ins öffentliche Gut bzw. Entwidmung laut Teilungsplan der 

Mayrhofer&Hackl ZT GmbH, GZ 15232/20, vom 04.09.2020, betreffend die 

Grundstücke Nr. 1671 ua., KG Atzelsdorf 

Der Bürgermeister legt den Teilungsplan der Mayrhofer&Hackl ZT GmbH, GZ 15232/20, vom 
04.09.2020, betreffend die Grundstücke Nr. 1671 ua., KG Atzelsdorf vor. 
 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

Der Gemeinderat möge beschließen, dass laut Teilungsplan der Mayrhofer&Hackl ZT GmbH, 
GZ 15232/20, vom 04.09.2020, 
 
… folgende Trennstücke der nachstehenden Grundstücke aus dem öffentlichen Gut der 
Marktgemeinde Michelhausen entwidmet und den Eigentümern folgender Grundstücke 
zugeschrieben werden: 
 

Trennstück vom GST EZ KG Ausmaß in m² zu GST EZ 

1 1309/2 1 Atzelsdorf 5 1671 61 

2 1670 1 Atzelsdorf 6 1671 61 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 17 neu 

Aktive Wahrnehmung der Mitgliedschaft der Marktgemeinde Michelhausen im 
Niederösterreichischen Zivilschutzverband (NÖZSV) 
 
Herr GGR Berhard Heinreichsberger berichtet: 
 

Alle öffentlichen Einrichtungen, die Blaulichtorganisationen und die Sicherheitsfamilie NÖ sind aktuelle 

bemüht, die Coronakrise Krise zu bewältigen. Zur aktiven Bekämpfung wurden auf allen Ebenen viele 

Maßnahmen gesetzt. Teil dieser Sicherheitsfamilie NÖ ist auch der NÖZSV, der bis dato die Marktgemeinde 

Michelhausen online (Infoblätter), aber auch offline (Zeitung Zivilschutz aktuell) mit Informationsmaterial 

versorgt hat. 

 

Der NÖZSV bietet engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich überregional für den Zivilschutz 

aktiv einzusetzen (Aktion Füreinander Niederösterreich). Ebenfalls bietet der NÖZSV ein breites Programm 

zur Weiterbildung in der Zivilschutzschule, aber auch Vorträge im Bereich der Prävention in den Gemeinden 

an. Neben der Bewältigung der aktuellen Coronakrise, beschäftigt sich der NÖZSV mit dem Thema „Blackout“ 

und mit der Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen. Ebenfalls findet einmal jährlich die „Safety Tour“ statt, 

in welcher Volksschulkinder im Themenbereich Sicherheit ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen können 

und ihnen die Sicherheitsfamilie Niederösterreich nähergebracht wird.  

 

Für die Koordination dieser Tätigkeiten seitens der Marktgemeinde Michelhausen bedarf es eines 

Zivilschutzbeauftragten. Bis dato wurde diese Koordination von freiwilligen Bürgerinnen und Bürgern der 

Marktgemeinde übernommen. Ebenfalls sei eine Jahresgebühr von 0,18 EUR/ pro Einwohner zu entrichten. 

Gesamt wäre das eine Unterstützung von rund 600 Euro pro Jahr seitens der Marktgemeinde Michelhausen, 

die an den Landesverband des NÖZSV entrichtet wird.  

Als Vertreter der Gemeinde Michelhausen wird Luca Hüttinger vorgeschlagen. 

 

Antrag der ÖVP: 

Der Gemeinderat wolle die aktive Wahrnehmung der Mitgliedschaft der Marktgemeinde 

Michelhausen beim NÖ Zivilschutzverband durch die Ernennung eines Zivilschutzbeauftragten 

und die Entrichtung des jährlichen Beitrags gemäß Bevölkerungsschlüssel beschließen und 

Luca Hüttinger zum Vertreter der Gemeinde im NÖ ZSV ernennen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 18 neu 

Umrüstung der restlichen konventionell betriebenen Leuchten auf LED-
Technologie 

 

Herr Vbgm. Eduard Sanda berichtet: 
 

Klimaschonende Maßnahmen sind ein Gebot der Stunde. Die Umstellung der konventionell 

betriebenen Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technologie bedeutet eine massive 

Stromeinsparung und damit einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz. Bisher wurden die 

Lichtpunkte bei Bedarf und Gelegenheit umgerüstet. Gemäß diesem Antrag soll die 

Umrüstung der ausstehenden 573 noch konventionell betriebenen Leuchten auf LED-

Technologie vorgezogen und damit eine Komplett-Umstellung der öffentlichen Beleuchtung in 

der gesamten Gemeinde auf LED erreicht werden.  

 

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt EUR 274.524,00. Die Höhe der aktuell fix möglichen 

Förderungen liegt bei rund 60 Prozent. Für die Gemeinde ergeben sich zu erwartenden Kosten 

in der Höhe von EUR 109.412,00. Diese Kosten sind in drei gleichen Jahresraten ab dem Jahr 

2021 zu entrichten. Durch die Umstellung auf LED verringert sich der durchschnittliche 

Lichtpunktpreis pro Jahr von derzeit EUR 67,37 auf EUR 46,00 reduziert. Dies würde eine 

jährliche Kosten-Einsparung von EUR 23.696,00 bedeuten. Die dadurch resultierende 

Amortisationszeit beträgt 3,85 Jahre. 

 

Um dem Energiespargedanken gerecht zu werden, und um die aktuell möglichen Förderungen 

tatsächlich auszuschöpfen, ist diese Maßnahme rasch umzusetzen. Damit wird auch die 

Dringlichkeit des vorliegenden Antrages begründet. 

 

Antrag der ÖVP: 

Der Gemeinderat wolle die Umrüstung der noch ausstehenden konventionell betriebenen 

Leuchten auf LED–Technologie beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 19 neu 

Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am Parkdeck beim Bahnhof Tullnerfeld 

 

Herr GGR Bernhard Heinl berichtet: 
 

Schon bisher hat die Marktgemeinde Michelhausen zahlreiche Initiativen zum Ausbau der 

erneuerbaren Energien gesetzt. Eine auf dem Dach des Parkdecks errichtete Photovoltaik-

Anlage wäre ein weiterer Impuls zur Gewinnung von umweltfreundlichem Strom und damit für 

den Klima- und Umweltschutz. Das nunmehr fertiggestellte Parkdeck beim Bahnhof Tullnerfeld 

bietet sich durch seine große Dachfläche als idealer Platz für die Errichtung einer Photovoltaik-

Anlage an. Diesbezüglich geführte Vorgespräche waren positiv und vielversprechend. Eine 

Umsetzung wäre – auch unter Einbeziehung aktuell möglicher Förderungen – rasch möglich. 

Nicht zuletzt deshalb und aufgrund der aktuell geführten Diskussion um den Klimawandel ist 

ein rasches Handeln angebracht. Damit wird auch die Dringlichkeit des vorliegenden Antrages 

begründet.  

Ergänzend wird festgehalten, dass das Dach des Parkdecks von der JLM GmbH an den 

Betreiber der PV-Anlage vermietet werden soll. 

 

Antrag der ÖVP: 

Der Gemeinderat wolle die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Dachfläche des 

Parkdecks beim Bahnhof Tullnerfeld beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Der Bürgermeister verabschiedet die Zuhörer um 18:40 Uhr und schließt die öffentliche 

Sitzung. 

 

Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

 

Das Protokoll zu Tagesordnungspunkt 20 neu ist gesondert abgelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __________ 
genehmigt – abgeändert – nicht genehmigt. 

 

            
 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


